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188 „DER FOURIER" August 1939

Handbuch für den Komptabilitäts- und VerpfEegungsdienst.
Die Allgemeine Schweizerische Militär zeitung widmet in

ihrer letzten Nummer unserm „Handbuch" folgende Besprechung:

„Das Fehlen eines Nachschlagewerkes für den Verwaltungsdienst ist von
Quartiermeistern und Fourieren schon längst empfunden worden. Insbesondere
mangelte auch den verantwortlichen Einheitskommandanten eine zweckdien-
liehe Unterlage über die Praxis des Komptabilitätsdienstes, den sie doch mit
ihrer Unterschrift zu sanktionieren haben. Der rührige Schweiz. Fourier-
verband hat diese bedauerliche Lücke durch die Flerausgabe des Handbuches
in einer Weise ausgefüllt, die uneingeschränkte Anerkennung verdient. Das
handliche, pfleglich edierte Buch enthält eine einfache Musterkomptabilität
auf sämtlichen vorgeschriebenen Formularen, die jede denkbare Mutation
behandelt. Spezielle Bemerkungen auf Kontrollen und Belegen dienen als
willkommene Gedächtnisstützen. Weitere Angaben über den Verpflegungs-
dienst mit Verpflegungsplan, über das Haushaltungskassabuch, über Kan-
tonnemente usw. geben einen abgerundeten Ueberblick unseres Verwaltungs-
dienstes. Jeder, der sich mit Verpflegungs- und Komptabilitätsfragen zu
befassen hat, wird das Handbuch in seiner Aktentasche nie mehr missen mögen."

Die erweiterte zweite Auflage kann bezogen werden gegen Einzahlung von
Fr. 3.30 (für Abonnenten) bezw. Fr. 3.80 (für Nichtabonnenten) auf Postcheck
VII 118, Verlag W. & R.Müller, Gersau. Ebenfalls wird gegen Einsendung von
Fr.—.50 in Marken an den Verlag ein Sonderdruck „Normalmengen pro Mann
und hauptsächlichste Gerichte im militärischen Haushalt" geliefert. Die 12-seitige
Broschüre enthält denjenigen Teil, um den das „Handbuch" beim Druck der
zweiten Auflage erweitert wurde.

Bekanntmachung.
Vor einigen Monaten ist Josef Willi, Schanzeneckstrasse 7 in Bern, von der

Inseratenregie des „Fourier" probeweise mit der Werbung von Inseraten beauftragt
worden. Wie es sich nun einwandfrei herausstellte, hat der Genannte die ihm
übertragene Aufgabe und den guten Ruf unseres Militärverbandes dazu miss-
braucht, im Namen der Sektion Bern und des Schweiz. Fourierverbandes Besteh
lungen aufzugeben, deren Bezahlung er schuldig blieb. Den Erlös der weiter
verkauften Ware verbrauchte Willi für eigene Zwecke.

Der erteilte Auftrag ist Willi inzwischen entzogen worden. Er ist somit nicht
mehr berechtigt, im Auftrag des Schweiz. Fourierverbandes, einzelner Sektionen
oder der Inseratenregie des „Fourier" zu handeln. Wir warnen ausdrücklich, mit
Josef Willi Geschäfte abzuschhessen, weil er sich des in ihn gesetzten Vertrauens
unwürdig erwies und sein Geschäftsgebahren unseriös ist.

Verlag und Redaktion.

Einsendetermin für die Oktober-Nummer.
Das Maschinensetzer-Personal unserer Druckerei in Gersau hat anfangs

Oktober Militärdienst zu leisten. Wir bitten daher dringend, uns die Manuskripte
für die Oktober-Nummer bis spätestens

25. September 1939

zuzustellen, damit die Zustellung des „Fourier" keine Verzögerung erleidet.
Die Redaktion.
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